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Werner Schulblatl.
Zwölfter Ja h r si a n si

Bern Tamstag den 18. Dezember 1879.

Dieses wöchentlich einmal, je Samstags, erscheinende Blatt kostet franko durch die ganze «chweiz jährlich Fr. 5. 20, halbjährlich Fr. 2. 70. ^ Bestellungen
nehmen alle Postämter an, außerdem die Expedition und die Redaktion — Einrückungegebuhr i Äie zweispaltige Pekitzeile oder deren Raum 15 Ct.

Zn welchem Tchuljahrc soll der eigentliche Tnru-
unterricht beginnen?

(Vortrag, gehalten von Niggcler an der schweiz. Turnlehrervcrsammiung
den 5. Okt. in Glarus.)

(Fortsetzung).

Es ist für den Turnunterricht allerdings noch ein wesent-
liches Hinderniß, daß wir noch so wenig geschlossene Turn-
räume haben, daß selbst Turnplätze zu sehr der Öffentlichkeit
ausgesetzt sind, und es sind die Lehrerinnen theilweise zu ent-
schuldigen, wenn sie sich Zwang anthun müssen ans öffentlichem
Platze im Turnen zu unterrichten, gibt eS ja noch viele Lehrer,
denen dies ebenfalls zuwider ist. Was der Jugend frommt,
darf man auch ans öffentlicher Stätte für sie thun. Lasse man
sich durch kritische Bemerkungen und spöttelnde Blicke von un-
gebildeten Zuschauern nicht einschüchtern und entmmhigen. Was
der Volkserziehnng gilt, das können Vorurtheile und Spötter
nicht unterdrücken; es wird eine Zeit kommen, die das Turnen
als nützliches Unterrichtsfach in allen Schulen anerkennen wird;
fie muß es als solches anerkennen, je mehr die geistige Bil-
dung gefordert und hinaufgeschraubt wird. So dachte ich vor
40 Iahren als einfacher Dorfschulmeister, als ich die ersten

Anfänge im Schulturnen versuchte.
Wenn auch noch nicht alles ist, wie eS sein sollte, wenn

noch nicht allerorts geschlossene Lokale find, wenn unser Streben
noch auf Vornrtheile, auf Widerstand aller Art stößt, lassen
wir uns nicht entmuthigen; im Bewußtsein Gutes zu thun
und Gutes gethan zu haben, wird man sich an die öffentliche
Turnstätte gewöhnen und sie wird dem Lehrer und der Lehre-
rin ein lieber Aufenthaltsort werden. Vergessen wir nie, daß

alles Gute.erkämpft werden muß, daher nickt den Muth ver-
lieren, wenn etwas nicht sofort gelingt; unsere Bestrebungen
werden nicht zu den fruchtlosen gehören, sie find der Volks-
erziehung gewidmet, und „diese kann nur ausgehalten, aber nicht
aus dem Programm des ewigen Fortschrittes entfernt werden."

Verehrte Vereinsgenossen! Ich habe die Zulassigkeit des

eigentlichen geregelten Turnens schon für das erste Schuljahr
befürwortet, ich habe auch dargethau, daß die Lehrerinnen, für
das erste bis dritte Schuljahr nicht Verursachung sein können,
den Turnunterricht ans diesen Schuljahren auszuschließen, daß

sie im Gegentheil dazu geeignet sind und befähigt werden können,
diesen Unterricht zu ertheilen.

Gestatten sie mir noch, mich in Kürze über den Unterrichts-
stoff und das Lehrverfahren auf dieser UnterrichtSstufc aus;»-
sprechen.

Nach meiner Anschauungsweise, die ich oben begründet
habe, ist zum Zwecke der Leibesausbildung in den drei ersten
oder auch nur in den zwei ersten Schuljahren das Spiel allein

nicht genügend; es muß mit demselben auch daS eigentliche

Turnen in Abwechslung gebracht und planmäßig betrieben und

gelehrt werden, aber, was sich von selbst versteht, in naturge-
mäßer, dem Kindesalter entsprechender Fortentwicklung und

mit vorherrschender Berücksichtigung der OrdnungS- und Frei-
Übungen. Das Geräihtnrnen wird beschränkt auf die Uebungen

mit dem langen Schwungseil, wozu ich auch das Springen über

daS ruhig gehaltene Seil zähle. Wo der Turnunterricht bei

günstigern Verhältnissen ertheilt werden kann, find im dritten,
auch schon im zweiten Schuljahre noch andere Geräthübungen
zulässiig und auf den Lehrplan zu setzen, wie Hangen, Schwebe-

stehen und Schwebegehen. Hangübungen dürfen jedoch nur von

kurzer Dauer sein.
Wie schon oben angedeutet, tritt hier der militärische Cha-

raster der Uebungen in den Hintergrund, daS bestimmte mili-
tärische Befehlswort wird nicht verlangt, kein barsches, heftiges
Wesen soll beim Lehrer vorkommen, mit Freundlichkeit und

Freudigkeit begleite er die Kleineu aus die Tnrnstätte, daß sie

ihm ansehen, daß ihre turnerischen Bewegungen und ihre Spiele
ihm Freude verschaffen. Bei aller Freundlichkeit und Milde
fordere er aber Aufmerksamkeit; er spanne jedoch dieselbe nicht

zu stark und nicht zu lange an, so wie auch die Uebungen
nicht zu lange dauern dürfen; genaue und schöne Ausführung
der Uebungen sind nicht das Werk einer Stunde, sondern von
Wiederholungen in folgenden Stunden, ein Grundsatz, der durch alle

Klassen hinauf Anwendung findet.
Nachdem die Kleinen mit ihrem Verhalten in der Schule

bekannt gemacht worden sind und unter sich und mit ihrem
Lehrer und Erzieher (oder Erzieherin) Bekanntschaft gemacht

haben, wird ihnen verkündet: Bon mm an wollen wir auch

aus den Turnplatz gehen, dort könnt ihr eure Spiele betreiben,

dort könnt ihr hüpfen und springen. Welche Freude spiegelt

sich ans ihren Gesichtern. Der Turnplatz ist betreten und es

harren die freudigen Gesichter ans ihres Lehrers Befehl. Jetzt
sollt ihr einander jagen und fangen. (Haschen oder Zeck

„Tschigglis"). Der Lehrer schaut zu, beobachtet ihre Bewe-

gungen und muntert die noch Schüchternen dazu auf.
Die aus dem häuslichen Leben mitgebrachten Vorstellungen

und Fertigkeiten der Schüler werden verwendet zur Einleitung
eines geregelten Turnunterrichts. So können noch 12 Z :c.

Stunden in ungebundener Leibesthätigkeit auf dem Turnplatze
zugebracht werden. Dann folgt als erste geregelte Uebung das

Bilden der Reihe; ist dieselbe tnrugerecht gebildet, d. h. sind

die Schüler der Größe nach nebeneinander geordnet, so sagt

der Lehrer ihnen: So müßt ihr euch jedesmal aus den Ruf:
Stellt euch! aufstellen, daher merke sich Jeder recht seinen

Platz, neben welchem oder zwischen welchen er steht. Wenn ich

befehle: Geht auseinander! — Geht! so dürft ihr wieder

euer Zeckspiel machen.
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Nun wird das Bilden, Auflösen und Wiederbilden der

Reihe in einer falzenden Stunde mehrere Male wiederholt,
dann auch mit der Forderung. daß die Aufstellung sich an
einem andern Orte vollziehe, wofür die Aufstellung des Lehrers
den Schülern Wegweiser ist, indem sie sich jedesmal so aus-
stellen, daß der Erste links und der Letzte rechts von ihm und
die Reihe einige Schritte von ihm entfernt ist. Der Lehrer
nimmt stets Stellung vor der Mitte der Reihe. Das Auf-
lösen und Wiederbilden der Reihe kann vorerst, leichterer Orien-
tirnnz wegen, abtheilungsweise geschehen.

(Zchlich folqy.

Nochmals: Ein reines Teutsch.
0

Mir den „Bemerkungen" in Nr. 49 dieses Blattes bin
ich vollständig einverstanden. Wenn ich in meinem frühern
Artikel sagte, wir werden es nie dazu bringen, in unsern
Schulen ein reines Deutsch zu sprechen, wie es von den Be-
wohnern Norddeutschlands gesprochen wird, so dachte ich dabei

an meiner Ansicht nach wirklich übertriebene Forderungen, wie
ich sie schon oft, namentlich s. Z. von einem Mitgliede einer

städtischen Schulkommission, habe anSsprechen hören. Ich dachte

namentlich, daß es uns Bernerkehlen kaum möglich sein werde,
die Kehllaute ch und k diesen Forderungen gemäß anszusprechen.

Es ist nun sehr schwer, die Grenze zwischen „berechtigten"
und „übertriebenen" Forderungen festzustellen. Hingegen da-
rüber wird man sich doch nicht streiten können, wenn man
verlangt, daß die Aussprache der Orthographie gehörig Bor-
fchub leiste und nicht geradezu irre führe. DieS geschieht aber
bei vielen, die durchaus „schriftdenlsch" zu sprechen meinen.

Da haben wir unreine Vokale, ganz besonders das e, das

gleich â ausgesprochen wird; daS Geschärfte wird gedehnt ans-
gesprochen (Muter) und das Gedehnte geschärft (Batter, tretten);
die mundartliche Aussprache wird mit ins Schriftdeutsche her-
über genommen, so wenig sie der Lautverbindnng entspricht
(zuletzt: znletscht) w. :c.

In meinem vorigen Artikel habe ich von einem „Schul-
meisterdeutsch" gesprochen. Wenn wir, Lehrer der Schule, uns
einmal möglichster Reinheit befleißen, dann dürfen wir uns

vielleicht ganz bescheiden auch unsern Kollegen auf der Kanzel
und in der Unterweisung nahen und fragen, ob sie uns in
dieser Angelegenheit die Hand reichen wollen. Gewiß werden

sie bekennen, daß auch in ihrer Aussprache nicht immer alles

„mns-tergiltich" sei, oft der Orthographie entgegengearbeitet
werde.

Man wird mir diese Aeußerung nicht übel aufnehmen,
nachdem ich zuerst „vor der eigenen Thüre gekehrt" habe; es

gehört dies in das Kapitel der gegenseitigen Unterstützung.
Wenn ich früher auch ein Wort für Reinhaliung der

Mundart sprach, so dachte ich dabei natürlich nicht an die

Schule, fondern an den gesellschaftlichen Verkehr. Es hat mich
vielmehr die Forderung: „In der Schule aber darf der
Dialekt ans keiner Stufe und in keinem Fache ge-
braucht werden" herzlich gefreut, und mit voller Znstim-
mung drücke ich dem verehrten Verfasser der „Bemerkungen"
im Geiste die Hand. Möge diese seine Forderung bald zur
Wahrheit werden!

Elementarschule und Religionsbuch.
0

Im Unterrichtsplan (Normalplan) für die Primärschulen
ist ans Seite 28 folgender Passus zu lesen: „Weder vom
Lehrer, noch von den Schülern wird auf dieser (I.) Stufe beim

Religionsunterricht ein Buch gebraucht." Wie an so manchem
andern Orte, so hat auch hier eine „väterliche Fürsorge" walten

müssen, mit welcher wir uns ans keinen Fall einverstanden er-
klären können, und von der wir uns emanzipirev möchten.

So gut man dem Kinde der untersten Schnlstufe ein
anderes Buch in die Hände geben kann, darf man ihm ein
NeligionSbnch zum Zwecke der Repetition überlassen. Im Un-
terrichtsplane sind für diese Stufe mit 'Recht die einfachsten
Stücke vorgeschrieben. Sind nun selbige durch Vorerzählen und
erläuterndes Abfragen (alles in der Volkssprache) dem Ver-
ständniß des Schülers nahe gebracht worden, so will es uns
absolut nicht in den Kopf, warum daS Kind die betreffende
Erzählung nicht im Religionsbache ebensogut sollte lesen können,
als ein ^rprachstück im Lesebuck, an dem Uebungen, wie oben

erwähnt, gemacht wurden.
Um so weniger finden wir eine solche Einschränkung be-

greiflich, da wir nunmehr einen Martig oder Langhaus einführen
können; haben doch beide Verfasser eS sich zur Aufgabe gestellt,
den weitschweifenden Ballast, wie er in der obiig. Kinderbibel
lange genug dominirt hat, über Bord zu werfen und sich mög-
lichft der neuern Ausdrucksweise zu befleißen. Oder haben etwa
nur die Lesebücher das Privilegium einer gediegenen Sprache?
Längere Stücke könnten immerhin noch durch eine Mehrreduktion
von Seite des Lehrers für den Elementarschüler mundgerecht
gemacht werden. Dieser hat große Freude daran, wenn er die

ihm vom Lehrer vorerzählten Geschichten nun auch schon selbst
in der Kinderbibel lesen kann; immer nur im Lesebuch sich

üben mag er nicht und die Gefahr eines VerleidenS desselben
stellte sich um so weniger ein.

Wüßten diejenigen, die das oben erwähnte Alinea in den

Unterrichtsplan hineingeschmuggelt haben, welche unendliche Mühe
es die Elementarlehrer tostet, wie sie ihre Sprache rgane an-
strengen müssen, bis die Kleinen ihre biblischen Geschichten auch

nur einigermaßen los haben, sie hätten ohne Zweifel ans Er-
barmen kein solches Verbot von Stappel laufen lassen. Die
Einprägnng des Memorirstoffs durch Vor- und 'Nachsprechen
nimml ebenfalls die Lunge des Lehrers bedeutend in Anspruch.
Hätte hingegen der Elementarschüler Martig oder Langhaus zur
Stelle, so könnte er doch die darin beigedruckten Bibelsprüche
ohne Hülfe des Lehrers, oder wenigstens theilweise, sich aneignen.
Das Religionsbnch in der Hand der Schüler der Unterstufe
hat ferner den indirekten, nicht zu unterschätzenden Vortheil,
daß diese an Lesefertigkeit zunehmen und sich ein Fortschritt
im mündlichen und schriftlichen Gebranch der Schriftsprache
bei ihnen bemerkbar machen muß.

Schließlich noch die Bemerkung: Wir wünschen weder ein

Gebot noch ein Verbot über Einführung oder Nichteinführnng
eines Religionsbuches ans der ersten Stufe, sondern wir möchten
diese Angelegenheit dem Ermessen des einzelnen Lehrers anheim-
stellen.

Schuimchrichttn.

Schweiz. Bundesversammlung. (Corresp.) Bei der Büd-
getberathnng kamen im Nationalralh den 2. und 3. Dez. auch

die schweiz. Schulansstellungen zur Sprache. Namens
der nationalräthlichen Büdgetkommission referirte Hr. Frei von
Basel. Nachdem ans einläßlichen Bericht des Departements
des Innern der Bnndesrath einstimmig die Errichtung einer
besondern privat-offiziellen Pädag. Zentralstelle in Zürich ver-
worsen hatte, trat die nationalrüthliche Büdgetkommission diesem

Beschlusse bei und beantragte dem Nationalrath Nichteintreten
auf den bezüglichen Vorschlag des Zentralausschusses des schweiz.

Lehrervereins. Ebenso beantragte die Büdgetkommission im
EinVerständniß mit dem Bundeörath und im Gegensatze zum
Vorschlag des Zentralausschusses, welcher nur Zürich unter-
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stützen und die andern Ausstellungen „sich selbst überlassen"
möchte, es seien im nächsten Jahre Zürich, St, Gallen und

Bern gleichmäßig mit je 1UUU sir. zu subventioniren. Die
Frage, ob eine Schnlausstellniig als zentrale, die andern als
bloß lokale Ausstellung zu behandeln seien, wollte die Büdget-
kommission noch nicht entscheiden und beantragte folgendes
Postulat:

Der Bnudesrath wird eingeladen, den eidg. Räthen Bericht
und Antrag über die Frage der permanenten Schnlausstellungen
und ihrer Snbventionirnng durch den Bund zu hinterbringen
und zwar:

) sowohl mit Bezug ans die Errichtung einer zentralen
Ausstellung in der deutschen und eventuell auch einer solchen

in der romanischen Schweiz, als auch

) in Hinsicht ans eine verhältnißmäßige Unterstützung
aller bestehenden und noch zu errichtenden Schulausstellungen.

Hr. Bnudesrath Schenk erklärte, er nehme das Postulat
an, vorausgesetzt, daß nächstes Jahr die SchnlauSstellnngen gleich

snbventionirt werden. Herr Aepli von St. Gallen wünscht
noch einen Znsatz zum Postulat:

„Ob der Bund nicht die kostbilligern Apparate anschaffen
und dieselben in den Schnlausstellungen zirknliren lassen sollte",
woraus Hr. Römer von Zürich entgegnete, mit einem solchen

Zusatz würde man schon in die Diskussion der Materie ein-

treten, was gegenwärtig noch verfrüht sei. Der Antrag Aepli
wurde abgelehnt.

In zwei wichtigen Punkten: eidg. Zentralstelle und aus-
schließliche Subvention Zürichs wurden somit die Vorschläge
des Zenrralansschnsses vom Rationalrath einstimmig abge-

lehnt; denn für die genannten Vorschläge erhob sich nicht eine

Stimme. Im Ständerath erfuhren sie dasselbe Schicksal.

In letzter Stunde hatte der genannte ZentralanSschnß noch
eine Druckschrist austheilen lassen.

Die Direktion der schweiz. permanenten Schnlausstellnng
in Bern versäumte es nicht, sofort eine Gegeneingabe zu machen,
in welcher das Unbillige und Verfassungswidrige in den Vor-
schlügen des ZentralansschnsseS beleuchtet wurde.

Schweiz, gemeinnützige Gesellschaft. Für die

nächste Versammlung in Zug hat der dortige Centralvorstand
folgende VerhandlungSgegenstänge bezeichnet: 1) Die sani-
tarischen Ergebnisse der Rekrntenaushebnngen, die Ursachen des

ungünstigen Standes derselben und die dagegen zu ergreisenden
Mittel. Dabei sollen so weit wie möglich Vergleichungen an-
gestellt werden zwischen den frühern und den jetzigen Zuständen,
zwischen Gegenden mit vorwiegend landwirthschaftlicher und
mit Fabrikbevölkerung :c. 2) Das Fortbildungsschnl-
Wesen. Als Generalreserenten sind bezeichnet: Für das erste

Thema Hr. Dr. Hürlimann in Unterägeri, für das zweite

Hr. Pfarrer Staub ebendaselbst.

Bern. In Lang nan ist auf Anregung der dortigen
Lehrerkonserenz eine Snppenanstalt für arme Kinder errichtet
worden. Die Bevölkerung der Kirchgemeinde hat zu diesem
Zwecke bereits über 1500 Fr. gezeichnet.

Dazu kommt, daß die Frauen und Töchter des Dorfes
an dieser Anstalt den werklhätigsten Antheil nehmen und bei dem
Kochen und Vertheilen der Suppe mit eigner Hand mithelfen.

Solche Opferwilligkeit verdient öffentliche Anerkennung
und — fügen wir bei, — allgemeinste Nachahmung! Die
Noth vieler Kleinen ist allenthalben bei den schlimmen Zeiten
groß und da ist es Pflicht der Besitzenden, ein Herz für die

hungernden und frierenden Kinder zu haben und dieses Herz
durch die That zu beweisen. Es ist Christen- und Menschen-
Pflicht!

» — Die Bnrgergemeinde der Statt Bern hat beschlossen,

mit Fr. 50,WO in Aktien den Neuban eines Schnlhauses für
die private Lerberschule zu unterstützen. Wenn die Herren von
Bern glauben, die Lerberschule könne trotzdem ihren Privat-
charakter beibehalten, so dürften sie sich irren, da das Gesetz

über die Aufhebung der Kantonsschnle sich bestimmt dahin ans-
spricht, daß alle ans Gemeindemitteln errichteten oder

unterstützten Schnlanstalten den allgemeinen Schulgesetzen

nnrerstellt sein müssen. Und dieses Gesetz gilt doch wohl auch

für die Lerberschule so gut, wie für alle andern bisherigen
Sonderschulen des Kantons! Also eniweder oder, entweder wird
die Lerberschule eine öffentliche Anstalt werden und ihren Privat-
charakter ablegen müssen, oder sie muß aus die Fr. 5U,0X>
verzichten. Die oppositionelle Minderheit der GemeindSver-
sammlung soll denn auch bereits den Rekurs an den h. Re-
gierungS-Rath ergriffen haben.

— In Jffwhl starb in den letzten Tagen November im
Alter von 67 Jahren der allgemein bekannte Lehrer, Gemeinds-
schreibet' und AmtSgerichtsnppleant Kaspar Lenenberger, der sich

in Kursen zu Hoswyl und Burgdorf zum Lehrer ausbildete
und an der Schule von Jffwhl 42 Jahre lang segensreich
wirkte. Die Erde sei ihm leicht!

Lehrmittet für Sekundärschulen. (Einges.)
Das „Schntblatt" hat vor einiger Zeit mitgetheilt, die h. Er-
ziehungSdirektion werde nächstens von der Lehrmittelkommission
ein Verzeichniß der in unseren Sekundärschulen zulässigen Lehr-
mitlei ausarbeiten, und dasselbe dann den Lehrern und Schul- '

kommissionen zustellen lassen. Wir begrüßen dieses Vorgehen;
dasselbe wird uns etwas mehr Einheit bringen, ohne der Frei-
heit der einzelnen Lehrer zu enge Schranken zu setzen. Damit
dieses ja nicht geschehe, wäre zu wünschen, daS zu erstellende

Verzeichniß möchte nicht gerade absolutes Gesetz, sondern mehr
nur „Ziegel" sein wollen, von der hin und wider eine Aus-
nähme gestattet würde. Wir denken hier namentlich an kleinere

Lehrmittel, z. B. für den Gcsangnnterricht, wo ein Lehrer oft
gerne vorübergehend etwas Neneo einführte, es auch unbeschadet
dem Unterrichte, und ohne den Geldbeutel der Kinder, resp, der
Eltern zu sehr in Anspruch zu nehmen, thun könnte.

Und wie wird es bei der Erstellung neuer Lehrmittel gehen?
Wird die Lehrmittelkommission das Verzeichniß alljährlich er-
ganzen? oder dürste es geschehen, daß auch anerkannt Gutes
lange vor der Thüre warten müßte, um nicht durch den Ein-
tritt Attehrwürdiges zu beleidigen? Ober wäre es vielleicht am
Platze, wenn einzelne Lehrer so ein neues Lehrmittel vorerst in
ihren Schulen gebrauchen könnten, um dann der Lehrmittel-
kommission ihre Erfahrungen mitzutheilen, bevor sie es auch

in das Verzeichniß aufnähme?

Jedenfalls dürste eS zweckmäßig sein, in dem Verzeichnisse
die Lehrmittel, die in erster Linie empfohlen werden, von
denen die erst in zweiter Linie empfohlen werden können, zu
unterscheiden, m. a. W., die einen Lehrmittel zu empfehlen,
die anoern als zulässig zn erklären, wobei immerhin im Laufe
der Zeit ein Vorrücken von der zweiten auf die erste Stufe
möglich wäre.

Thurgau. Der RegierungSrath hat die Stuhlmann-
scheu GypSmodelle für den ersten Unterricht im Schattiren
(16 Stück, Preis 24 Mark) als obligatorisches Lehrmittel für
die Sekundärschulen erklärt. Gleichzeitig ist den Sekundär-
schulvorsteherschaften zur Anschaffung empfohlen worden: „Weis-
Haupt, die geometrischen Konstruktionen in der Ebene" (zwei
Abtheilungen mit Text, Fr. 2. 75). Beide Lehrmittel sind
mit 2Ü Prozent Rabatt, welche vom Staat bestritten werden,
durch die kantonale Lehrmittelverwaltung zu beziehen.

Schaffhausc». Der Erziehungsrath hat sämmtliche Schul-
behörden des KantonS aufgefordert, in den Schulen die Samm-
lung für die Tellskapelle in Gang zu setzen.
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Schweiz. Schulausstellung iu Zürich. Im Lause dieses

Winters veranstaltet die Schweiz. Schulausstellung in ihrem Lokal, Frau-
münsterschulhauS Zürich, jeweilen am vorletzten Samstag im Monat, Nach-

mittags von 2—3 Uhr, Vorweisungen interessanter Objekte ihrer Sammlungen.
Eine Anzahl Fachmänner haben ihre Mitwirkung in freundlicher Weise zu-
gesagt und es versprechen die Demonstrationen den Teilnehmern Genuß
und Belehrung. Als Themata sind folgende gewählt worden: Pestalozzi-
stübchen, Pinakoskop von Photograph Ganz, anatom.-physiol. Modelle, Re-

liess und ihre Fabrikation, Pilze und ihre Entwicklung (mikrosk. Uebungen),
Schreibnnterricht und Schreibmaterialien, Spektroskop und Spektralanalyse,
Atlas von Dr- Dodel-Port. Die Schweiz. Lehrerschaft, sowie Schulfreunde
sind zur Theilnahme freundlichst eingeladen. Diese Einrichtung ist sehr zu
begrüßen und wird manchem Lehrer sehr willkommen sein.

Der kleine Tonangeber nennt sich ein alphabetisches Nach-
schlagebüchlein, in welchem die richtige Betonungsart von ca. 1599 Wörtern
mir schwankender Betonung angegeben ist und das à 9l) Cts. bei Lang
â Cie. in Bern zu haben ist. Das Büchlein kann Manchem gute Dienste
leisten, da es in zweifelhaften Fällen den Weg weist und vor einer bla-
mablen Betonung bewahrt.

Vorräthig in allen Buchhandlungen der Schweiz:

Schweizerischer Lehrerkalender
auf das Jahr 1880.

Achter Jahrgang.

Herausgegeben von Ant. Mhik. Targiadsr.
Solid in Leinwand geb. Fr. 1. 89.

Inhaltsverzeichnis: Uebersichtskalender. Tagebuch. Für Unterricht
nnd Tchulfnhrung. Die telegraphischen Witterungsberichte. Zwei neue

Rechenmaschinen. Mang's Universalappaiat. Schweiz, perman. Schul-
ausstellung in Zürich. Uebersicht der kant. schulgcseygebungen in der

Schweiz. Vorschlag zur abgekürzten Bezeichnung von Maß und Gewicht.
Statistische und Hülfstafcln. Uebersicht des Planetensystems. Verhältniß
der Planeten zur Erde. Areal und Bevölkernng der Schweiz. Rekruten-

Prüfungen von 1878. Wichtige Begebenheiten aus der Schweizergeschichte.

Wichtige Erfindungen und Entdeckungen. Chemische Tafel. Tabelle für
spezifisches Gewicht und Festigkeit von Baumaterialien. Tabelle für spe-

zifisches Gewicht anderer Stoffe. Tabelle für Geschwindigkeiten. Reduknons-
tabelle. Münzvergleichungstabelle. Zeitvergleichungstabelle. Statistische
Vergleiche. Wegmaß-Vergleichungstabelle. Taxen für Telegramme. Ueber-

ficht der Frankaturtaxen für Briefpostgegenstände im Innern der Schweiz
nach den hauptsächlichsten fremden Ländern. Bemerkungen. Stundenpläne
und Schülerverzeichnisse. Notizen.

Verlag von I. Huber in Fraucnfcld.

Festgescheuke
i i k >»< k » » ii « » ììNìâ I

In prachtvollem Farbendruck sind bei Caspar Kniisli in Zürich
folgende Bilder zn haben.

Familienglllck. Familiensorge. Der Mutter Unterricht. Des jüngsten
Sohnes Abschied. Der einsamen Eltern Trost. Der kleine Baumeister.
Die Großmutter. Brüderchen. Für Mutlersherd. Das Bilderbuch. Der
Schutzengel. Der Zinsgroschen. Grablegung Christi, Dees domo, Kreuz-
abnähme. Christus predigend. Große 11 17 ein. à 19 Cts. Wilhelm
Tell von Ranx gemalt, Größe 18/22 em. à 19 Cts. Parlhienwcise mit
SD V» Rabatt.

Kreissynode Signa».

Samstag, den 20. Dezember 1879, Morgens 9 Uhr
in Langnau.

Traktanden:
1. Bericht über die dießsährige Schulsynode.
2. Vortrag über das Auge.

Zu zahlreichem Besuch ladet ein:
Der Vorstand.

Verantwortliche Redaktion: R. Scheuner, sekundarlehrer in Thun. —

Kreissynode Laupen.
Samstag, 29. Dezember Vormittags 19 Uhr in Lausten.

Traktanden:
1. Arbeiten von Sonderegger, Wyß und Fräulein Mäder.
2. Wahlen eines Bezirksvorstehers, des Stellvertreters und des.

Sekretärs durch die Mitglieder der Lehrcrkasse.
Der Vorstand.

Kreissynode Aarberg.
Samstag, den 29. Dezember Morgens 9 Uhr in Aarberg.

Traktanden:
1. Bericht der Synodalen.
2. Mythologie der Griechen und Romer.

Zu zahlreichem Besuche ladet ein
Der Vorstand.

Günstige Gelegenheit.
Lehrern und Vereinen biete ich zu Ausuahmepreisen wenig gebrauchte

Flügel an.
A. Schmidt-Flohr, Pianofabrik, Bern.

Zu kaufen gesucht»
Blätter für literarische Unterhaltung. 1839.
Prospekt der Realschule von Hoswyl.
Berner Schnlzcitung. 1841. Nr. 49.
Republikaner. Nr. 96. 1844.

Bei Unterzeichnetem ist zu beziehen:

Lesebuch
für

die zweite stufe der Primärschule
des

Kantons Wer».
Siebente veränderte Austage.

per Exemplar cartonnirt Fr. 1. 95

„ Dutzend „ 11. 55

„ Exemplar in Rück- und Eckleder „ 1. 15

„ Dutzend „ „ „ „ 12. 65
Gegen Baar hier angenommen.

I. Schmidt,
Buchdrucker, Laupenstraße 171r Bern.

R. Leuziugev's Physikalische Karte der Schweiz. Maß-
stab 1: 899,999. Preis 69 Cts. Die erste Karte der ganzen Schweiz,
welche die Genauigkeit des Curvensystems mit der Plastik der schiefen Be-
leuchtnng verbindet. Für Einführung in Sekundärschulen bestimmt! Gün-
stigste Beurtheilungen von Autoritäten liegen vor. Bei Einführung ein Frei-
exemplar franco! I. Dalp'sche Buchhandlung (K. Schmid) Bern.

Haushaltungsbüchlein und
Enveloppen stets auf Lager.

Ferners empfehle mich den Herren Lehrern für Lineatur von
Schnlheften mit Rand in größeren Parthien.

I. Schmidt,
Buchdrucker», Laupenstraße 171r.

Schttlwmwkarten
aller Welttheile und Länder (Kataloge gratis und franko!) stets in reichster

Auswahl vorräthig! I. Dalp'sche Buchhandlung iK. Schund) Bern.

Druck und Expedition: I. Schmidt, Laupenstraße Nr. 171r, in Bern.


	

